Richtlinien der Samtgemeinde Barnstorf

für den Seniorenbeirat

A. Begriffsbestimmung

1. Senioren
Senioren im Sinne dieser Richtlinien sind alle Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Barnstorf, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.

2. Behinderte

Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 70 v.H. sind den Senioren gleichgestellt, soweit sie nicht im Erwerbsleben stehen.

3. Seniorenversammlung

Als Seniorenversammlung gilt eine Zusammenkunft der Senioren der Samtgemeinde Barnstorf, zu der vom Seniorenbeirat eingeladen wird. 

4. Seniorenbeirat
Der Seniorenbeirat ist ein von den Senioren gewähltes Gremium, das ehrenamtlich arbeitet und die Interessen aller Senioren vertritt.

B. Seniorenversammlung

1. Die Seniorenversammlung nimmt folgende Aufgaben wahr:

a. Sammlung von Wünschen und Anregungen für den Seniorenbeirat

b. Entgegennahme des Jahresberichtes des Seniorenbeirates

c. Wahl des Seniorenbeirates

2. Die Seniorenversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die Einladung erfolgt durch den Seniorenbeirat über die Presse.

3. Die Seniorenversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Personen beschlussfähig.

C. Seniorenbeirat

1. Der Seniorenbeirat ist ein selbständiges, ehrenamtliches Gremium der offenen Altenarbeit in der Samtgemeinde Barnstorf. Der Seniorenbeirat besteht aus bis zu neun Mitgliedern.

2. Die Mitglieder des Seniorenbeirates sind nicht an Weisungen gebunden.

3. Die Amtszeit des Seniorenbeirates beträgt vier Jahre.

4. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, so ist von der Seniorenversammlung ein Ersatz zu wählen.

D. Wahlordnung

1. Die Vorbereitung und Abwicklung der Wahl übernimmt die Samtgemeinde.

2. Der Wahlausschuss setzt sich zusammen aus 2 Vertretern der Samtgemeinde und Vertretern des Seniorenbeirates, die nicht wieder kandidieren. In den ersten Wahlausschuss beruft die Samtgemeinde 4 Mitglieder. Dabei soll beachtet werden, dass jede Mitgliedsgemeinde vertreten ist.

3. Die in der Samtgemeinde Barnstorf in der Altenarbeit tätigen Vereine, Verbände und Einrichtungen haben das Recht, Kandidaten für den Seniorenbeirat vorzuschlagen.

4. Einzelpersonen, die keinem Verein, Verband und keiner Einrichtung angehören, werden zur Wahl zugelassen, wenn mindestens 5 Bürgerinnen/Bürger die Kandidatur unterstützen. Aktive Ratsmitglieder können zur Wahl nicht zugelassen werden.

5. Die Kandidaten für den Seniorenbeirat sind bis zum 31.05. des Wahljahres (erstmalig bis zum 31.05.2007) vorzuschlagen.

6. Der Seniorenbeirat und die Samtgemeinde können die Kandidatenliste ergänzen.

7. Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge, stellt die Kandidatenliste in alphabetischer Reihenfolge auf und sorgt für die Veröffentlichung.

8. Die Wahl des Seniorenbeirates findet in den Sommermonaten des Wahljahres auf einer Seniorenversammlung statt. Den Wahltermin setzt der Wahlausschuss in Abstimmung mit dem Seniorenbeirat fest. Den Termin für die erste Wahl legt der Wahlausschuss fest. Die Samtgemeinde Barnstorf lädt die Senioren zur ersten Versammlung zwecks Wahl des Seniorenrates über die örtliche Presse ein.

9. Gewählt wird mit vorbereiteten Stimmzetteln, auf denen die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet sind.

10. Jeder Wähler hat 2 Stimmen, die er auf 2 Kandidaten verteilen kann. Eine Kumulierung der Stimmen auf einen Kandidaten ist nicht erlaubt.

11. Nach der Wahlhandlung ermittelt der Wahlausschuss das Ergebnis. Das Wahlergebnis wird in der örtlichen Presse veröffentlicht.

12. Die gewählten Mitglieder des Seniorenbeirates werden von der Samtgemeinde zur konstituierenden Sitzung eingeladen und wählen aus ihrer Mitte die/den Vorsitzende/n sowie die/den 1. und 2. Stellvertreter/in.

E. Aufgaben

1. Der Seniorenbeirat regelt eigenständig, wie er seine Aufgaben wahrnimmt.

2. Im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss sowie im Ausschuss für Bauwesen und Umweltschutz ist ein Mitglied des Seniorenbeirates beratendes Mitglied.

F. Finanzierung

1. Der Seniorenbeirat erhält zur Durchführung seiner Aufgaben nach vorheriger Rücksprache mit der Samtgemeinde angemessene Haushaltsmittel.

2. Zweckgebundene Spenden Dritter für die Arbeit des Seniorenbeirates sind erwünscht und berechtigen diesen zu überplanmäßigen Ausgaben.

Barnstorf, 03.05.2007

Samtgemeinde Barnstorf

Der Samtgemeindebürgermeister

gez. Lübbers

